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1. Geltung von allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 

1.1. Diese Vertragsbedingungen werden – sofern wir beweisen können, dass Sie diese tatsächlich zur 

Kenntnis genommen und ihnen zugestimmt haben – Bestandteil dieses Vertrages, soweit nicht ausdrücklich 

Gegenteiliges vereinbart wurde. 

Diese Fassung der AGB ersetzt alle früheren Versionen. 

2. Angebot 

2.1. Unsere Angebote sind freibleibend. 

3. Schutz von Plänen und Unterlagen / Geheimhaltung 

3.1. Pläne, Skizzen, Kostenvoranschläge und sonstige Unterlagen wie Prospekte, Kataloge, Muster, 

Präsentationen und ähnliches bleiben unser geistiges Eigentum. Jede Verwendung, insbesondere die 

Weitergabe, Vervielfältigung, Veröffentlichung und Zurverfügungstellung einschließlich des auch nur 

auszugsweisen Kopierens, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. 

Sämtliche oben angeführte Unterlagen können jederzeit von uns zurückgefordert werden und sind uns 

jedenfalls unverzüglich unaufgefordert zurückzustellen, wenn der Vertrag nicht zustande kommt. 

Unser Vertragspartner verpflichtet sich im Übrigen zur Geheimhaltung des ihm aus der Geschäftsbeziehung 

zugegangenen Wissens Dritten gegenüber. 

4. Preise (Kaufpreis, Werklohn) 

4.1. Werklohn 

Die Abrechnung erfolgt in 15-Minuten-Einheiten, wobei pro Einsatz mindestens 30 Minuten verrechnet 

werden. 

Die aktuell gültigen Preise dafür sind unserer separat veröffentlichten Preisliste zu entnehmen – abrufbar 

unter chic-it.at/preise 

4.2. Wir sind berechtigt, für die von uns zu erbringende Werkleistung mangels anderer Vereinbarung 

eine Anfahrtspauschale zu verrechnen. 

Die aktuell gültigen Preise dafür sind unserer separat veröffentlichten Preisliste zu entnehmen – abrufbar 

unter chic-it.at/preise 

4.3. Wir sind ausdrücklich berechtigt, auch Teilabrechnungen vorzunehmen, sofern die Leistung in 

Teilen erbracht wird. 

Alle von uns genannten Preise sind, sofern nichts anderes ausdrücklich vermerkt ist, inklusive Umsatzsteuer 

zu verstehen.  

4.4. Es wird ausdrücklich Wertbeständigkeit der Forderung samt Nebenforderungen vereinbart. Als Maß 

der Berechnung der Wertbeständigkeit dient der vom österreichischen statistischen Zentralamt monatlich 

verlautbarte Verbraucherpreisindex oder einer an seine Stelle tretende Index. 
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Als Bezugsgröße für diesen Vertrag dient die für den Monat des Vertragsabschlusses errechnete Indexzahl. 

Schwankungen der Indexzahl nach oben oder unten bis ausschließlich 2 % bleiben unberücksichtigt und 

werden erst bei Überschreiten dieses Spielraumes in vollem Ausmaß in Rechnung gestellt. Dieser Spielraum 

ist bei jedem Überschreiten nach oben oder unten neu zu berechnen, wobei stets die erste außerhalb des 

jeweils geltenden Spielraums gelegene Indexzahl die Grundlage sowohl für Neufestsetzung des 

Forderungsbetrages als auch für die Berechnung des neuen Spielraums zu bilden hat. Die sich so 

ergebenden Beträge sind auf eine Dezimalstelle kaufmännisch zu runden. 

5. Zahlungsbedingungen (Fälligkeit, Teilzahlung, Skonto) 

5.1. Mangels gegenteiliger schriftlicher Vereinbarung sind unsere Forderungen Zug um Zug gegen 

Übergabe der Ware/Erbringung der Leistung, aber spätestens 14 Tage nach Rechnungseingang, zu 

bezahlen. Ein Skontoabzug wird nur im Rahmen und aufgrund einer entsprechenden Vereinbarung 

anerkannt. 

5.2. Soweit der Kunde seine Zahlungsverpflichtung in Teilbeträgen zu leisten hat, gilt als vereinbart, dass 

bei nicht fristgerechter Bezahlung auch nur einer Rate sämtliche noch ausständige Teilleistungen ohne 

weitere Nachfristsetzung sofort fällig werden. 

Die obige Regelung gilt sinngemäß, soweit wir unsere Leistung vollständig erbracht haben, auch nur eine 

rückständige Leistung des Kunden mindestens sechs Wochen fällig ist, und wenn wir den Kunden unter 

Setzung einer Nachfrist von zumindest zwei Wochen unter Androhung des Terminverlustes gemahnt 

haben. 

6. Verzugszinsen 

6.1. Selbst bei unverschuldetem Zahlungsverzug des Käufers/Werkbestellers sind wir berechtigt, 

Verzugszinsen in der Höhe von 10 % über dem Basiszinssatz jährlich zu verrechnen; hierdurch werden 

Ansprüche auf Ersatz nachgewiesener höherer Zinsen nicht beeinträchtigt. 

7. Transport - Gefahrtragung 

7.1. Der Käufer trägt die Kosten des Transportes. Die Gefahr des Transportes geht auf den Käufer über, 

sobald die Ware an ihn oder an einen von ihm bestimmten, vom Beförderer verschiedenen, Dritten 

abgeliefert wird. Hat der Käufer selbst den Beförderungsvertrag geschlossen, ohne dabei eine angebotene 

Auswahlmöglichkeit zu nutzen, geht die Gefahr bereits mit der Auslieferung der Ware an den Beförderer 

bzw. den Käufer über. 

8. Eigentumsvorbehalt 

8.1. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller Kosten und Spesen unser 

Eigentum. Eine Weiterveräußerung ist nur zulässig, wenn uns diese rechtzeitig vorher unter Anführung des 

Namens bzw. der Firma und der genauen Geschäftsanschrift des Käufers bekannt gegeben wurde und wir 

der Veräußerung zustimmen. Im Falle unserer Zustimmung gilt die Kaufpreisforderung als an uns 

abgetreten und sind wir jederzeit befugt, den Drittschuldner von dieser Abtretung zu verständigen. Im Falle 

einer Mehrzahl von Forderungen unsererseits, werden Zahlungen des Schuldners primär jenen unserer 
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Forderungen zugerechnet, die nicht (mehr) durch einen Eigentumsvorbehalt oder andere Sicherungsmittel 

gesichert sind. 

Im Falle des Verzuges sind wir berechtigt, unsere Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt geltend zu machen. 

Es wird vereinbart, dass in der Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts kein Rücktritt vom Vertrag liegt, 

außer, wir erklären den Rücktritt vom Vertrag ausdrücklich. 

9. Erfüllungsort 

9.1. Erfüllungsort ist sowohl für unsere Leistung als auch die Gegenleistung der Sitz unseres 

Unternehmens in 6385 Schwendt, Hohenkendlweg 8. 

10. Stornogebühren/Reuegeld 

10.1. Der Käufer hat das Recht, gegen Bezahlung einer Stornogebühr (eines Reuegeldes) von 25 % des 

Kaufpreises/Werklohnes ohne Angabe von Gründen (§ 909 ABGB) vom Vertrag zurückzutreten. 

11. Einseitige Leistungsänderungen 

11.1. Sachlich gerechtfertigte und geringfügige Änderungen, die nicht den Preis betreffen, können 

unsererseits vorgenommen werden. Dies gilt insbesondere für derartige Lieferfristüberschreitungen. Wir 

werden dann, wenn die tatsächliche Fristüberschreitung abschätzbar ist, spätestens jedoch eine Woche vor 

dem ursprünglich vereinbarten Liefertermin, bekannt geben, wie lange mit einer Verzögerung zu rechnen 

ist. 

12. Gewährleistung 

12.1. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. 

13. Aufrechnung 

13.1. Der Vertragspartner verzichtet auf die Möglichkeit der Aufrechnung, ausgenommen für den Fall 

unserer Zahlungsunfähigkeit sowie für Gegenforderungen, die im rechtlichen Zusammenhang mit unserer 

Forderung stehen, gerichtlich festgestellt oder von uns anerkannt sind. In diesen Fällen besteht die 

Möglichkeit zur Aufrechnung. 

14. Formvorschriften 

14.1. An uns gerichtete Erklärungen, Anzeigen, etc. - ausgenommen Mängelanzeigen - bedürfen zu ihrer 

Rechtswirksamkeit der Schriftform, somit auch der Originalunterschrift oder der sicheren elektronischen 

Signatur. 

15. Rechtswahl 

15.1. Auf diesen Vertrag ist österreichisches materielles Recht anzuwenden. 

16. Schlussbestimmungen 

16.1.  Änderungen und Ergänzungen des Vertrags bedürfen der Schriftform. Das gilt auch für die 

Aufhebung dieses Formerfordernisses. 
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16.2.  Sollten eine oder mehrere Bestimmungen des Vertrags ganz oder teilweise unwirksam oder nicht 

durchführbar sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. 

Die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung ist durch eine sinngemäße gültige Regelung zu 

ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen oder undurchführbaren Klausel am nächsten 

kommt. 

16.3.  Jede Verfügung über die aufgrund des Vertrags bestehenden Rechte oder Pflichten bedarf der 

vorherigen schriftlichen Zustimmung des jeweils anderen Vertragspartners. Der Auftragnehmer ist jedoch 

berechtigt, den Vertrag auch ohne Zustimmung des AG auf ein mit dem Auftragnehmer konzernrechtlich 

verbundenes Unternehmen zu übertragen. 

16.4.  Der Auftragnehmer ist berechtigt, sich zur Erfüllung seiner Verpflichtungen ganz oder teilweise 

Dritter zu bedienen. 
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